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RS OGH 1982/3/10 3Ob662/81
(3Ob663/81)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.03.1982

Norm

EheG §60

Rechtssatz

Der Ausspruch des "gleichteiligen" Verschuldens bedeutet, daß das Verschulden beider Ehegatten ausgesprochen

wird, ohne daß gleichzeitig das Überwiegen des Verschuldens des einen oder des anderen Teiles ausgesprochen wird.
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